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Niederschrift 

 über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates, Warngau 

 

 Sitzungstermin: Dienstag, den 10.02.2026 

 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

 Sitzungsende: 22:42 Uhr 

 Ort, Raum: Rathaus Oberwarngau, Sitzungssaal 

 Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß.  

Anwesend sind: 

Vorsitzender: 

Herr Klaus Thurnhuber FWG   

Gemeinderatsmitglieder: 

Frau Andrea Anderssohn GRÜNE   

Herr Anton Bader FWG   

Herr Max Bauer FWG   

Herr Engelfried Beilhack CSU   

Frau Barbara Deflorin CSU   

Herr Hubert Deflorin BP   

Herr Johann Gillhuber DXL   

Herr Josef Gschwendtner FWG   

Frau Katrin Knabl FWG   

Herr Leonhard Obermüller CSU   

Herr Florian Rank FWG   

Herr Adolf Schwarzer CSU   

Herr Dr.-Ing. Michael Spannring GRÜNE   

Herr Harald Stanke FWG   

 

Entschuldigt fehlen: 

Gemeinderatsmitglieder: 

Herr Reinhard Bücher GRÜNE   

Herr Dr. Henning Fromm CSU   

 

Beschlussfähigkeit im Sinne von Art. 47 Abs. 2 GO war gegeben 

  



öffentliche Sitzung des Gemeinderates Blatt 2 

 am 10.02.2026 

 
  
  

Tagesordnung: 

 
 1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung am 20.01.2026  

   

 2. Bekanntgabe von nichtöffentlich gefassten Beschlüssen  

   

 3. Bau der Radwegedirektverbindung Otterfing ï Gmund; Vorstellung durch Herrn Matthias 

Kreuz, Bauoberrat beim Staatlichen Bauamt Rosenheim; hier: Grundsatzbeschluss 

Vorlage: 2026/0518  

   

 4. 24.  nderung des Bebauungsplans Nr. 15 ĂAn der BundesstraÇe B 318 bei Lochhamñ; 

Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB - 

Satzungsbeschluss 

Vorlage: 2026/0506  

   

 5. 2.  nderung des Bebauungsplans Nr. 9 ĂLochhamñ; Behandlung der eingegangenen Stel-

lungnahmen nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB - Satzungsbeschluss 

Vorlage: 2026/0507  

   

 6. 1.  nderung des Bebauungsplans Nr. 26 ĂKiGa-Hortñ; Behandlung der eingegangenen 

Stellungnahmen nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB - Satzungsbeschluss 

Vorlage: 2026/0509  

   

 7. Vollzug der Baugesetze; Bauantrag zum Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinen-

halle in 83627 Warngau, Bernloh 1, auf Fl.Nr. 1180/4 der Gemarkung Wall 

Vorlage: 2026/0511  

   

 8. Vollzug der Baugesetze; Bauantrag zur energetischen Sanierung mit Ausbau des Dachge-

schosses und Nutzungsänderung zu 3 Wohneinheiten auf Fl.Nr. 2069 der Gemarkung 

Warngau, Reitham 12 

Vorlage: 2026/0512  

   

 9. Vollzug der Baugesetze: Ersatzbau für die bestehenden Betriebsgebäude mit Anbau eines 

Lagers und zweier Garagen auf Fl.Nr. 366 der Gemarkung Wall, Markhaus 1 

Vorlage: 2026/0513  

   

 10. Vollzug der Baugesetze; Bauantrag zum Neubau eines Milchviehlaufstalles in 83627 

Warngau ï Wall, Kirchweger 2, Fl.Nrn. 53, 57 der Gemarkung Wall 

Vorlage: 2026/0514  

   

 11. Vollzug der Baugesetze; Bauantrag zum Neubau einer Güllegrube mit Decke in 83627 

Warngau ï Wall, Kirchweger 2, Fl.Nrn. 53, 57 der Gemarkung Wall 

Vorlage: 2026/0515  

   

 12. Vollzug der Baugesetze: Bauantrag zum Neubau eines Quergiebels zur Schaffung eines 

Kinderzimmers in einem Mehrgenerationenhaus auf Fl.Nr. 2694 der Gemarkung Warn-

gau, Lochham 8a 

Vorlage: 2026/0516  
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 13. Vollzug der Baugesetze; Bauantrag zum Neubau eines Jungviehstalles mit Güllekeller in 

83627 Warngau ï Wall, Vorderweidenau 1, auf Fl.Nr. 84 der Gemarkung Wall 

Vorlage: 2026/0517  

   

 14. 24. Änderung des Flächennutzungsplans Warngau im Bereich des Ortsteils Einhaus; Be-

handlung der eingegangenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB ï 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

Vorlage: 2026/0510  

   

 15. Informationen und Anfragen  
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Erster Bürgermeister Klaus Thurnhuber eröffnete die öffentliche Sitzung um 19:00 Uhr und be-

grüßte die erschienenen Gemeinderatsmitglieder, die Zuhörer, die Verwaltung sowie die Presse.  

 

Zu TOP 3 begrüßte er Herrn Matthias Kreuz (Bauoberrat) vom Staatlichen Bauamt Rosenheim 

 

Ansonsten wurden gegen die Tagesordnung keine Einwände erhoben.  

 

 

Top 1 Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung am 20.01.2026 

 

GRM Max Bauer hat nicht mit abgestimmt, da er an der vergangenen Sitzung nicht teilgenom-

men hat.  

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 

20.01.2026 zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 14  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt:   

 

 

Top 2 Bekanntgabe von nichtöffentlich gefassten Beschlüssen 

 

Der Vorsitzende informierte gem. Art. 52 Abs. 3 GO über nichtöffentlich gefasste Beschlüsse, zu 

welchem die Geheimhaltungsgründe weggefallen sind.  

 

Sitzung vom 20.01.2026 

1) Beauftragung einer kommunalen Wªrmeplanung nach dem Wªrmeplanungsgesetz; 

Vergabe an die Energiewendeoberland ¿ber f¿r 27.055,84ú brutto 

2) Der Radwegeplanung des Markts Holzkirchen. L¿ckenschluss auf Warngauer Flur bis 

zum Bahn¿bergang Lochham (ca. 312 lfdm.) wurde zugestimmt mit den notwendigen 

Rahmenbedingungen samt Flªchenerwerb 

3) Ein GelªndeaufmaÇ f¿r den Gasthof zur Post mit 3-D-Laserscanner wurde vergeben. Auf-

tragsvergabe an die Fa. Linsinger ZT GmbH, St. Johann im Pongau, ¿ber 12.936,65ú 

brutto 
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Top 3 Bau der Radwegedirektverbindung Otterfing ï Gmund; Vorstellung durch 

Herrn Matthias Kreuz, Bauoberrat beim Staatlichen Bauamt Rosenheim; hier: 

Grundsatzbeschluss 

Vorlage: 2026/0518 

 

Sachverhalt:  

 

Nach kurzer Einführung durch den Vorsitzenden, Herrn Klaus Thurnhuber, wird die Thematik 

einer Radwegedirektverbindung von Otterfing nach Gmund im Bereich der Flur Gemeinde durch 

Herrn Matthias Kreuz (Bauoberrat) vom Staatlichen Bauamt Rosenheim, dem Gremium anhand 

des Streckenverlaufes entlang der Bahnlinie vorgestellt.  

 

In der vergangenen Informationsveranstaltung beim Gasthof Mehringer in Wall wurde bereits mit 

den gesamten Grundeigentümern die weitere Vorgehensweise zum Flächenerwerb vorgestellt. 

 

Die Raddirektverbindung Otterfing -Gmund stellt eine wichtige Verkehrsinfrastruktur dar, um den 

Individualverkehr zu reduzieren. Diese Trasse entlang der Bahn ist die schnelle Verbindung von 

Oberwarngau zu unserem Mittelzentrum nach Holzkirchen. 

Durch das hohe Verkehrsaufkommen am Wochenende auf der B-318 und den umliegenden Stra-

ßen wird dieser Radwegeabschnitt eine sichere Verbindung nach Holzkirchen ermöglichen. 

 

Die Rahmenbedingungen zu dem Radwegebau sind: 

 

- Baulasttrªger ist der Bund 

- die Gemeinde Warngau unterst¿tzt beim Grunderwerb  

(Bund übernimmt den Bodenrichtwert, die Gemeinde Warngau die Kosten, die über diesen 

Richtwert entstehen) 

- eine Ablºsevereinbarung ¿ber den dauerhaften Unterhalt (Rªumen, Streuen) gewªhrt der 
Bund (je km. 50.000ú bis 150.000ú) 

 

Diskussionsverlauf: 

 

Das Gremium diskutierte ausführlich über die gesamte Thematik bzgl. Bau, daraus resultierender 

Unterhalt, sowie Streckenverlauf. Im gesamten war man sich aber einig, dass der Streckenverlauf 

entlang der bestehenden Bahnlinie ideal sei. Teils sah man erhebliche Probleme in Bereichen, in 

denen der Weg für Radfahrer und Landwirtschaft freigegeben wird (Doppelnutzung). Problema-

tisch wurde teils auch die Verkehrs-/Räum- und Streupflicht, verbunden mit der vorherigen Ab-

lösung gesehen.  

 

GRM Dr. Spannring bedankte sich bei Herrn Kreuz für die Ausführungen und die sehr informati-

ven Erläuterungen. Er plädiert an den Gemeinderat, den Radweg positiv zu sehen und mit einer 

möglichst großen Mehrheit zu beschließen, da dies auch einen Rückenwind für den erforderli-

chen Grunderwerb bedeutet. Insbesondere betont GRM Dr. Spannring folgende Punkte: 

- Die Gemeinde Warngau bekommt einen Radweg zur Ortsverbindung von Oberwarngau 

nach Holzkirchen über Lochham, zu 100% finanziert vom Bund. 

- Obwohl wir keinen finanziellen Beitrag beim Bau des Radwegs leisten müssen, dürfen 

wir bei der Ausgestaltung des Radwegs mitreden. 
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- So selbstverständlich der Unterhalt von Straßen erfolgt, damit der Autoverkehr sicher ab-

laufen kann, so selbstverständlich sollte dieser auch für den zukünftigen Radweg erfol-

gen. 

 

Beschluss: 

 

Die Gemeinde Warngau unterstützt den Bau der Radwegdirektverbindung Otterfing-Gmund mit 

dem Teilstück vom BÜ Lochham bis nach Oberwarngau mit den oben genannten Bedingungen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 11  

Nein-Stimmen: 4  

Persönlich beteiligt:   

 

 

Top 4 24.  nderung des Bebauungsplans Nr. 15 ĂAn der BundesstraÇe B 318 bei Loch-

hamñ; Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen nach ÄÄ 3 Abs. 2 und 4 

Abs. 2 BauGB - Satzungsbeschluss 

Vorlage: 2026/0506 

 

Sachverhalt: 

 

Auf den Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates vom 09.09.2025 (TOP 3) wird verwiesen.  

 

Die Änderung des Bebauungsplans wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Um-

weltprüfung durchgeführt. Von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Erörte-

rung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB konnte abgesehen werden. 

 

Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit Bekanntmachung vom 06.11.2025 über 

die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planentwürfe und die Abgabe von Stellungnahmen in 

der Zeit vom 07.11.2025 bis einschließlich 09.12.2025 informiert.  

 

Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

07.11.2025 bis einschließlich 09.12.2025 beteiligt. Auf Antrag der Handwerkskammer für Mün-

chen und Oberbayern wurde diese Frist bis zum 16.12.2025 verlängert. 

 

 

1. Abwägung 

 

A)  Internetveröffentlichung und öffentliche Auslegung 

 

In der Öffentlichkeit fand das Verfahren kein Interesse. Stellungnahmen über die im Rahmen der 

Abwägung zu beraten und zu entscheiden wäre, sind keine eingegangen.   

 

 

B)  Behörden und Träger öffentlicher Belange (TöB), Sonstige Belange  
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Folgende TöB haben sich nicht geäußert:  

1.   Immobilien Freistaat Bayern 

2.   Amt f¿r lªndliche Entwicklung 

3.   Autobahndirektion S¿dbayern  

4.   Bundesanstalt f¿r Immobilienaufgaben 

5.   Bayerisches Landesamt f¿r Umwelt 

6.   Dehoga ï Bayerischer Hotel- und Gaststªttenverband 

7.   Bayerische Oberlandbahn GmbH 

8.   Deutsche Bahn AG 

9.   Energienetze Bayern GmbH 

10.   Fraunhofer Gesellschaft zur Fºrderung der angewandten Forschung e.V. 

11.   LbV-Landesbund f¿r Vogel und Naturschutz in Bayern e.V. 

12.   Bayerischer Jugendring ï Kºrperschaft des ºffentlichen Rechts 

13.   Landesjagdverband Bayern e.V.  

14.   LbV Miesbach  

15.   Bayerischer Bauernverband Holzkirchen / Miesbach 

16.   Landesfischereiverband Bayern e.V.   

17.   Bayrisches Landesamt f¿r Denkmalpflege  

18.   Bayernwerk AG Kolbermoor 

19.   Bund Naturschutz in Bayern e.V. ï Kreisgruppe Miesbach  

20.   Deutscher Alpenverein M¿nchen 

21.   ESB Energienetze S¿dbayern GmbH  

22.   Gemeinde Gmund  

23.   Gemeinde Weyarn  

24.   Kath. Kirchenstiftung St. Johann  

25.   Kreishandwerkerschaft Miesbach Bad Tºlz ï Wolfratshausen  

26.   Landratsamt Miesbach, SG Naturschutz  

27.   Landratsamt Miesbach, SG Wasserrecht 

28.   Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

29.   Polizei Holzkirchen  

30.   Polizei Miesbach 

31.   Regierung von Oberbayern, SG Planen und Bauen 

32.   RVO Oberbayern / Miesbach 

33.   RVO Oberbayern / M¿nchen 

34.   Stadt Miesbach 

35.   Telefonica Germany GmbH 

36.   Deutsche Telekom GmbH  

37.   Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  

38.   Regierung von Oberbayern, Gewerbeaufsichtsamt  

39.   Regierung von Oberbayern, Luftfahrtamt  

40.   Schutzgemeinschaft Deutscher Wald M¿nchen  

41.   VIVO Warngau  

42.   Vodafone Mobilfunk  

43.   Feuerwehr Warngau 

44.   Feuerwehr Wall 
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45.   Wasserbeschaffungsverband Bernloh-Einhaus 

46.   Wasserbeschaffungsverband Oberwarngau  

47.   Wasserbeschaffungsverband Wall 

48.   Wasserbeschaffungsverband Hinterberg 

49.   Behindertenbeauftragter Landkreis Miesbach  

50.   Gemeindewerke Holzkirchen  

51.   Klªranlage Holzkirchen  

 

Folgende TöB haben keine Einwände:  

52.   Erzdiºzese M¿nchen und Freising 

53.   AELF Holzkirchen  

54.   Bayernets GmbH  

55.   Gemeinde Valley 

56.   Gemeinde Waakirchen 

57.   Handwerkskammer f¿r M¿nchen und Oberbayern  

58.   Industrie- und Handelskammer f¿r M¿nchen und Oberbayern  

59.   Landratsamt Miesbach, SG Immissionsschutz  

60.   Markt Holzkirchen  

61.   Planungsverband Region Oberland  

62.   Regierung von Oberbayern, Hºhere Landesplanungsbehºrde  

63.   Regierung von Oberbayern, Bergamt 

64.   SWM Services GmbH  

65.   Vermessungsamt Miesbach  

66.   Wasserbeschaffungsverband Osterwarngau  

67.   Landratsamt Miesbach, SG KreisstraÇen 

68.   Landratsamt Miesbach, SG Stªdtebau   

 

Folgende TöB haben Anregungen vorgebracht: 
 

69.   Regierung von Oberbayern, Brand- und Katastrophenschutz; (Schreiben v. 10.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die 24. Änderung des Bebauungsplans betrifft nur die Erweiterung der bisher schon zulässigen 

Nutzung der Dachflächen für PV-Anlagen und Anlagen zur thermischen Solarnutzung. Änderun-

gen für den Brandschutz ergeben sich aus diesem Änderungsverfahren nicht.  

 

Zuständige Fachbehörden wurden im Verfahren beteiligt.  
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Beschluss:  

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt sich kein Hand-

lungsbedarf.    
 
 

70.   Landratsamt Miesbach, SG Bauleitplanung; (Schreiben v. 10.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Bei künftigen Bekanntmachungen im Bauleitplanverfahren gilt es darauf zu achten, dass der Hin-

weis auf die datenschutzrechtlichen Informationspflichten entsprechend ergänzt wird. Die dazu-

gehörigen Formblätter sind mit den anderen Planunterlagen im Internet zu veröffentlichen.     

 

Die Bebauungsplanänderung betrifft nur die Erweiterung der bisher schon zulässigen Nutzung der 

Dachflächen für PV-Anlagen und Anlagen zur thermischen Solarnutzung. Die Grünordnung wird 

durch das Änderungsverfahren nicht berührt. Die städtebauliche Begründung der Grünordnung 

wird in den Festsetzungen durch Text und der Begründung ergänzt.  
 

Beschluss:  

 

Entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung sind die Planunterlagen anzupassen bzw. zu er-

gänzen. Im Übrigen bleibt der Planentwurf unverändert, die Äußerung wird dahingehend zur 

Kenntnis genommen. 
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71. Landratsamt Miesbach, SG Brandschutz; (Schreiben v. 13.11.2025) 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 

keine 

 

Beschluss:  

 

Auf den Sachverhalt und die Beschlusslage zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern, 

SG Brand- und Katastrophenschutz, vom 10.11.2025 wird verwiesen. Für das Planungskonzept 

ergibt sich kein Handlungsbedarf.    

  
 

72. Eisenbahn-Bundesamt; (Schreiben v. 18.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

In Bezug auf die angesprochene Blendwirkung wird auf den Sachverhalt und die Beschlusslage 

zur Stellungnahme des Landratsamtes Miesbach, SG Straßenverkehr, vom 26.11.2025 verwiesen.  

 

Die DB InfraGO, DB Immobilien, Kompetenzteam Baurecht, Region Süd wurde als sonstiger 

Träger öffentlicher Belange im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Die Fachstelle hat sich 

nicht geäußert. 

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt 

sich kein Handlungsbedarf.   
 

 

73. Staatliches Bauamt Rosenheim; (Schreiben vom 24.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

keine 

 

Beschluss:  

 

Auf den Sachverhalt und die Beschlusslage zur Stellungnahme des Landratsamtes Miesbach, SG 

Straßenverkehr, vom 26.11.2025 wird verwiesen. Im Übrigen bleibt der Planentwurf unverändert, 

die Äußerung wird dahingehend zur Kenntnis genommen.  
 
 

74. Landratsamt Miesbach, SG StraÇenverkehr; (Schreiben vom 26.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Das Blendrisiko durch PV-Anlagen an oder auf der Bebauung im Gewerbegebiet Birkerfeld wird 

auf Grund der vorgegebenen Gebäudestellung und des durchgehend bepflanzten Walls parallel zur 

B 318 als gering erachtet. Eine Blendung wäre nur bei Anfahrt von Süden und hier auch nur aus 

der ersten Gebäudereihe möglich, da die dahinterliegenden Parzellen aus der Perspektive des 

Kraftfahrzeugführers verdeckt liegen. Bei den geneigten Dächern mit einer Dachneigung von 15° 

dürfte eine Blendung ausgeschlossen sein.  

 

Die Festsetzungen durch Text werden wir folgt ergªnzt: ĂSämtliche PV-Module sind so auszurich-

ten, dass Reflexionen in Richtung der Fahrbahn der B 318 nicht mºglich sind.ñ  

 

Die Vorlage eines Blendgutachtens wird als nicht notwendig erachtet.  

 

Beschluss:  

 

Entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung sind die Festsetzungen durch Text zu ergänzen. 

Im Übrigen bleibt der Planentwurf unverändert, die Äußerung wird dahingehend zur Kenntnis 

genommen.  

 
 

C)  Satzungsbeschluss 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat beschlieÇt die 24.  nderung des Bebauungsplans Nr. 15 ĂAn der BundesstraÇe 

B 318 bei Lochhamñ des Planungsb¿ros werkbureau_Architekten & Stadtplaner Ludwig Hohen-

reiter + Andreas Kohwagner, München, in der Fassung vom 27.10.2025 einschließlich Begrün-

dung sowie der heute beschlossenen redaktionellen Änderungen als Satzung. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 15  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt:   

 

 

Top 5 2.  nderung des Bebauungsplans Nr. 9 ĂLochhamñ; Behandlung der eingegan-

genen Stellungnahmen nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB  

- Satzungsbeschluss 

Vorlage: 2026/0507 

 

Sachverhalt: 

 

Auf den Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Gemeinderates vom 14.10.2025 (TOP 6) wird 

verwiesen.  
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Die Änderung des Bebauungsplans wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 

Umweltprüfung durchgeführt. Von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Er-

örterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB konnte abgesehen werden. 

 

Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit Bekanntmachung vom 30.10.2025 über 

die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planentwürfe und die Abgabe von Stellungnahmen in 

der Zeit vom 31.10.2025 bis einschließlich 02.12.2025 informiert.  

 

Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

31.10.2025 bis einschließlich 02.12.2025 beteiligt.  

 

 

1. Abwägung 

 

A)  Internetveröffentlichung und öffentliche Auslegung 

 

In der Öffentlichkeit fand das Verfahren kein Interesse. Stellungnahmen über die im Rahmen der 

Abwägung zu beraten und zu entscheiden wäre, sind keine eingegangen.   

 

 

B)  Behörden und Träger öffentlicher Belange (TöB), Sonstige Belange  

 

Folgende TöB haben sich nicht geäußert:  

1.   Immobilien Freistaat Bayern 

2.   Amt f¿r lªndliche Entwicklung 

3.   Autobahndirektion S¿dbayern  

4.   Bundesanstalt f¿r Immobilienaufgaben 

5.   Bayerisches Landesamt f¿r Umwelt 

6.   Dehoga ï Bayerischer Hotel- und Gaststªttenverband 

7.   Bayerische Oberlandbahn GmbH 

8.   Deutsche Bahn AG 

9.   Fraunhofer Gesellschaft zur Fºrderung der angewandten Forschung e.V. 

10.   LbV-Landesbund f¿r Vogel und Naturschutz in Bayern e.V. 

11.   Bayerischer Jugendring ï Kºrperschaft des ºffentlichen Rechts 

12.   Landesjagdverband Bayern e.V.  

13.   Bayerischer Bauernverband Holzkirchen / Miesbach 

14.   Landesfischereiverband Bayern e.V.   

15.   Bayernwerk AG Kolbermoor 

16.   Bund Naturschutz in Bayern e.V. ï Kreisgruppe Miesbach  

17.   Deutscher Alpenverein M¿nchen 

18.   ESB Energienetze S¿dbayern GmbH  

19.   Gemeinde Weyarn  

20.   Kath. Kirchenstiftung St. Johann  

21.   Kreishandwerkerschaft Miesbach Bad Tºlz ï Wolfratshausen  

22.   Landratsamt Miesbach, SG Wasserrecht 

23.   Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

24.   Polizei Miesbach 
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25.   Regierung von Oberbayern, SG Planen und Bauen 

26.   RVO Oberbayern / Miesbach 

27.   RVO Oberbayern / M¿nchen 

28.   Staatliches Bauamt Rosenheim  

29.   Stadt Miesbach 

30.   SWM Services GmbH  

31.   Telefonica Germany GmbH 

32.   Deutsche Telekom GmbH  

33.   Regierung von Oberbayern, Gewerbeaufsichtsamt  

34.   Regierung von Oberbayern, Luftfahrtamt  

35.   Schutzgemeinschaft Deutscher Wald M¿nchen  

36.   VIVO Warngau  

37.   Vodafone Mobilfunk  

38.   Feuerwehr Warngau 

39.   Feuerwehr Wall 

40.   Wasserbeschaffungsverband Bernloh-Einhaus 

41.   Wasserbeschaffungsverband Oberwarngau  

42.   Wasserbeschaffungsverband Wall 

43.   Wasserbeschaffungsverband Hinterberg 

44.   Behindertenbeauftragter Landkreis Miesbach  

45.   Gemeindewerke Holzkirchen  

46.   Klªranlage Holzkirchen  

 

Folgende TöB haben keine Einwände:  

47.   Energienetze Bayern GmbH  

48.   Erzdiºzese M¿nchen und Freising 

49.   AELF Holzkirchen  

50.   Bayernets GmbH  

51.   Gemeinde Gmund  

52.   Gemeinde Valley 

53.   Gemeinde Waakirchen 

54.   Industrie- und Handelskammer f¿r M¿nchen und Oberbayern  

55.   Markt Holzkirchen 

56.   Polizei Holzkirchen   

57.   Regierung von Oberbayern, Bergamt 

58.   Vermessungsamt Miesbach  

59.   Landratsamt Miesbach, SG KreisstraÇen 

60.   Landratsamt Miesbach, SG Stªdtebau   
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Folgende TöB haben Anregungen vorgebracht: 
 

61.   Regierung von Oberbayern, Brand- und Katastrophenschutz; (Schreiben v. 31.10.2025) 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Da mit der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 keine Gebietserweiterung erfolgt ist, sondern 

lediglich die zulässige Bebauung einer bereits bestehenden und bebauten Parzelle erhöht wurde, 

hat sich in Bezug auf den Brandschutz keine Änderung ergeben. Die in den Planungshilfen des 

Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr unter Punkt 2.3.2, Nummer 35, 

aufgeführten Punkte wurden beachtet.  

 

Zuständige Fachbehörden wurden im Verfahren beteiligt.  

 

Beschluss:  

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt sich kein Hand-

lungsbedarf.    
 

62.  Regierung von Oberbayern, Hºhere Landesplanungsbehºrde; (Schreiben v. 03.11.2025)  



öffentliche Sitzung des Gemeinderates Blatt 18 

 am 10.02.2026 

 
  
  

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die untere Immissionsschutzbehörde wurde im Verfahren beteiligt.  

 

Auf den Sachverhalt und die Beschlusslage zur Stellungnahme des Landratsamtes Miesbach, SG 

Immissionsschutz, vom 13.11.2025 wird verwiesen.  

 

Beschluss:  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt sich kein Handlungs-

bedarf.    
 
 

63. Landratsamt Miesbach, SG Bauleitplanung; (Schreiben vom 06.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Bei künftigen Bekanntmachungen im Bauleitplanverfahren gilt es darauf zu achten, dass der Hin-

weis auf die datenschutzrechtlichen Informationspflichten entsprechend ergänzt wird. Die dazu-

gehörigen Formblätter sind mit den anderen Planungsunterlagen im Internet zu veröffentlichen.  
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In der Begründung zum Bebauungsplan werden die städtebaulichen Gründe, die zu den grünord-

nerischen Festsetzungen führten, ergänzt. Zugleich wird zu den grünordnerischen Festsetzungen 

die jeweilige Rechtsgrundlage angegeben.  

 

Beschluss:  

 

Entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung sind die Planunterlagen zu ergänzen. Im Übrigen 

bleibt der Planentwurf unverändert, die Äußerung wird dahingehend zur Kenntnis genommen.  
 
 

64. Planungsverband Region Oberland; (Schreiben v. 10.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

keine 

 

Beschluss:  

 

Auf den Sachverhalt und die Beschlusslage zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern v. 

03.11.2025 wird verwiesen. Für den Planentwurf ergibt sich kein Änderungsbedarf.  
 
 

65. Eisenbahn-Bundesamt; (Schreiben v. 10.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die DB InfraGO, DB Immobilien, Kompetenzteam Baurecht, Region Süd wurde als sonstiger 

Träger öffentlicher Belange im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Die Fachstelle hat sich 

nicht geäußert.  

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt 

sich kein Handlungsbedarf.  
 
 

66. Wasserbeschaffungsverband Osterwarngau; (Schreiben v. 10.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

keine 

 

Beschluss:  

 

Der vorgebrachte Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für den Planentwurf ergibt sich kein 

Handlungsbedarf.  
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67. Landratsamt Miesbach, SG Brandschutz; (Schreiben v. 11.11.2025) 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die Einhaltung und Umsetzung aller baurechtlichen Vorschriften liegt im Zuständigkeitsbereich 

des Bauherrn bzw. seiner Fachplaner und sind im Rahmen der Erstellung des Brandschutznach-

weises zu prüfen und nachzuweisen. Die Anforderungen innerhalb des Geländes bzw. der Gebäude 

(Feuerwehrumfahrung, Flucht- und Rettungswege etc.) sind im Rahmen des Bauvollzugs sicher-

zustellen. Sie sind auf Ebene der Bebauungsplanänderung nicht von Belang.  

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt 

sich kein Handlungsbedarf.  
 
 

68. Bayerisches Landesamt f¿r Denkmalpflege; (Schreiben v. 11.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

keine 

 

Beschluss:  

 

Der vorgebrachte Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt sich 

kein Handlungsbedarf.  
 
 

69. Wasserwirtschaftsamt Rosenheim; (Schreiben v. 12.11.2025)  

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die Empfehlung des WWA Rosenheim wurde im Zuge der Bauleitplanung beachtet. Das Gelände 

wurde durch das Vermessungsbüro Blöchinger, Miesbach, aufgemessen. Die durchschnittliche 

Höhenlage beträgt 686,60 mNN. Die Höhenlage des Gebäudes wurde mit OK.FFB EG = 687,00 

mNN festgelegt und somit, bei Ansatz eines Fußbodenaufbaus von 15 cm, 25 cm über OK vor-

handener Geländeoberkante.  

 

Beschluss:  

 

Der vorgebrachte Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für den Planentwurf ergibt sich kein 

Handlungsbedarf.  

 
 
70. LbV Miesbach; (Schreiben v. 21.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die Empfehlung des LbV bzgl. der Sockellosigkeit bei Zäunen wurde in den textlichen Festset-

zungen bereits berücksichtigt. Der Mindestabstand der Zaunanlagen zum Gelände von 10 cm wird 

in den Unterlagen noch ergänzt.  
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Beschluss:  

 

Entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung werden die Planunterlagen redaktionell ange-

passt. Im Übrigen bleibt der Planentwurf unverändert, die Äußerung wird dahingehend zur Kennt-

nis genommen.  
 

 
71. Handwerkskammer f¿r M¿nchen und Oberbayern; (Schreiben v. 28.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Da mit der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 der Gebietscharakter nicht verändert wird, er-

geben sich durch die Nachverdichtung auch keine Veränderungen für die an das Gebiet an-gren-

zenden bestandskräftig genehmigten Gewerbebetriebe.  

 

Beschluss:  

 

Die Bedenken und Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Für den Planentwurf ergibt 

sich kein Änderungsbedarf. 
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72. Landratsamt Miesbach, SG Immissionsschutz; (Schreiben v. 13.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

keine 

 

Beschluss:  

 

Die Hinweise und Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Für den Planentwurf ergibt sich 

kein Handlungsbedarf.  
 
 

73. Landratsamt Miesbach, SG Naturschutz (Schreiben v. 28.11.2025) 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

In der Begründung zum Bebauungsplan werden die städtebaulichen Gründe, die zu den grünord-

nerischen Festsetzungen führte, ergänzt. Zugleich wird zu den grünordnerischen Festsetzungen die 

jeweilige Rechtsgrundlage angegeben.  
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Beschluss:  

 

Entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung werden die Planunterlagen redaktionell ange-

passt. Im Übrigen bleibt der Planentwurf unverändert, die Äußerung wird dahingehend zur Kennt-

nis genommen. 
 
  

C)  Satzungsbeschluss 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat beschlieÇt die 2.  nderung des Bebauungsplans Nr. 9 ĂLochhamñ des Planungs-

büros werkbureau_Architekten & Stadtplaner Ludwig Hohenreiter + Andreas Kohwagner, Mün-

chen, in der Fassung vom 10.09.2025 einschließlich Begründung sowie der heute beschlossenen 

redaktionellen Änderungen als Satzung.  

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 15  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt:   

 

 

Top 6 1.  nderung des Bebauungsplans Nr. 26 ĂKiGa-Hortñ; Behandlung der einge-

gangenen Stellungnahmen nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB  

- Satzungsbeschluss 

Vorlage: 2026/0509 

 

Sachverhalt: 

 

Auf den Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Gemeinderates vom 14.10.2025 (TOP 5) wird 

verwiesen.  

 

Die Änderung des Bebauungsplans wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 

Umweltprüfung durchgeführt. Von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Er-

örterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB konnte abgesehen werden. 

 

Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit Bekanntmachung vom 30.10.2025 über 

die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planentwürfe und die Abgabe von Stellungnahmen in 

der Zeit vom 31.10.2025 bis einschließlich 02.12.2025 informiert.  

 

Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

31.10.2025 bis einschließlich 02.12.2025 beteiligt. Auf Antrag des Landratsamtes Miesbach 

wurde diese Frist bis zum 03.12.2025 verlängert. 
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1. Abwägung 

 

A)  Internetveröffentlichung und öffentliche Auslegung 

 

In der Öffentlichkeit fand das Verfahren kein Interesse. Stellungnahmen über die im Rahmen der 

Abwägung zu beraten und zu entscheiden wäre, sind keine eingegangen.   

 

 

B)  Behörden und Träger öffentlicher Belange (TöB), Sonstige Belange  

 

Folgende TöB haben sich nicht geäußert:  

1.   Immobilien Freistaat Bayern 

2.   Amt f¿r lªndliche Entwicklung 

3.   Autobahndirektion S¿dbayern  

4.   Bundesanstalt f¿r Immobilienaufgaben 

5.   Bayerisches Landesamt f¿r Umwelt 

6.   Dehoga ï Bayerischer Hotel- und Gaststªttenverband 

7.   Bayerische Oberlandbahn GmbH 

8.   Deutsche Bahn AG 

9.   Fraunhofer Gesellschaft zur Fºrderung der angewandten Forschung e.V. 

10.   LbV-Landesbund f¿r Vogel und Naturschutz in Bayern e.V. 

11.   Bayerischer Jugendring ï Kºrperschaft des ºffentlichen Rechts 

12.   Landesjagdverband Bayern e.V.  

13.   Bayerischer Bauernverband Holzkirchen / Miesbach 

14.   Landesfischereiverband Bayern e.V.   

15.   Bayernwerk AG Kolbermoor 

16.   Bund Naturschutz in Bayern e.V. ï Kreisgruppe Miesbach  

17.   Deutscher Alpenverein M¿nchen 

18.   ESB Energienetze S¿dbayern GmbH  

19.   Gemeinde Weyarn  

20.   Kath. Kirchenstiftung St. Johann  

21.   Kreishandwerkerschaft Miesbach Bad Tºlz ï Wolfratshausen  

22.   Landratsamt Miesbach, SG Naturschutz  

23.   Landratsamt Miesbach, SG Wasserrecht 

24.   Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

25.   Polizei Miesbach 

26.   Regierung von Oberbayern, SG Planen und Bauen 

27.   RVO Oberbayern / Miesbach 

28.   RVO Oberbayern / M¿nchen 

29.   Staatliches Bauamt Rosenheim  

30.   Stadt Miesbach 

31.   Telefonica Germany GmbH 

32.   Regierung von Oberbayern, Gewerbeaufsichtsamt  

33.   Regierung von Oberbayern, Luftfahrtamt  

34.   Schutzgemeinschaft Deutscher Wald M¿nchen  

35.   VIVO Warngau  
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36.   Vodafone Mobilfunk  

37.   Feuerwehr Warngau 

38.   Feuerwehr Wall 

39.   Wasserbeschaffungsverband Bernloh-Einhaus 

40.   Wasserbeschaffungsverband Wall 

41.   Wasserbeschaffungsverband Hinterberg 

42.   Behindertenbeauftragter Landkreis Miesbach  

43.   Gemeindewerke Holzkirchen  

44.   Klªranlage Holzkirchen  

 

Folgende TöB haben keine Einwände:  

45.   Energienetze Bayern GmbH  

46.   Erzdiºzese M¿nchen und Freising 

47.   LbV Miesbach  

48.   Bayernets GmbH  

49.   Gemeinde Gmund  

50.   Gemeinde Valley 

51.   Gemeinde Waakirchen 

52.   Handwerkskammer f¿r M¿nchen und Oberbayern  

53.   Industrie- und Handelskammer f¿r M¿nchen und Oberbayern  

54.   Markt Holzkirchen 

55.   Regierung von Oberbayern, Bergamt 

56.   SWM Services GmbH  

57.   Vermessungsamt Miesbach  

58.   WBV Osterwarngau 

59.   Landratsamt Miesbach, SG KreisstraÇen 

60.   Landratsamt Miesbach, SG Stªdtebau   

Folgende TöB haben Anregungen vorgebracht: 
 

61.   Polizeiinspektion Holzkirchen; (Schreiben v. 31.10.2025) 

 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die Sichtdreiecke sind in der aktuellen Planung mit 70 m in Richtung Reitham nachgewiesen. 

Sollten sich Gefahrensituationen ergeben, so wird dieses Sichtdreieck entsprechend erweitert.  

 

Beschluss:  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt sich kein Handlungs-

bedarf.    
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62.   Regierung von Oberbayern, Brand- und Katastrophenschutz; (Schreiben v. 31.10.2025)  

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die in den Planungshilfen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau, und Verkehr 

unter Punkt 2.3.2, Nummer 35, aufgeführten Punkte wurden beachtet. 

 

Zuständige Fachbehörden wurden im Verfahren beteiligt.  

 

Beschluss:  

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt sich kein Hand-

lungsbedarf.    
 
 

63. Regierung von Oberbayern, Hºhere Landesplanungsbehºrde; (Schreiben v. 04.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die untere Bauaufsichtsbehörde wurde im Verfahren beteiligt. In Bezug auf das Orts- und Land-

schaftsbild wurden keine Anmerkungen bzw. Einwände vorgebracht.  

 

Ein Exemplar der rechtskräftigen 14. Änderung des Flächennutzungsplans inkl. Textteil, Plan und 

Genehmigungsbescheid wird der Regierung von Oberbayern entsprechend übermittelt.  

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Anmerkungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für den Plan-

entwurf ergibt sich kein Handlungsbedarf.  
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64. Landratsamt Miesbach, SG Bauleitplanung (Schreiben v. 06.11.2025) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



öffentliche Sitzung des Gemeinderates Blatt 32 

 am 10.02.2026 

 
  
  

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Bei künftigen Bekanntmachungen im Bauleitplanverfahren gilt es darauf zu achten, dass der Hin-

weis auf die datenschutzrechtlichen Informationspflichten entsprechend ergänzt werden. Die da-

zugehörigen Formblätter sind mit den anderen Planunterlagen im Internet zu veröffentlichen.  

 

In der Begründung zum Bebauungsplan werden die städtebaulichen Gründe, die zu den grünord-

nerischen Festsetzungen führten, ergänzt. Zugleich wird zu den grünordnerischen Festsetzungen 

die jeweilige Rechtsgrundlage angegeben.  

 

Beschluss:  

 

Entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung werden die Planunterlagen redaktionell ange-

passt. Im Übrigen bleibt der Planentwurf unverändert, die Äußerung wird dahingehen zur Kenntnis 

genommen.  
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65. Planungsverband Region Oberland; (Schreiben v. 10.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 

keine 

 

Beschluss:  

 

Auf den Sachverhalt und die Beschlusslage zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern 

vom 04.11.2025 wird verwiesen. Für den Planentwurf ergibt sich kein Änderungsbedarf.  
 

 
66. Eisenbahn-Bundesamt; (Schreiben v. 10.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die DB InfraGO, DB Immobilien, Kompetenzteam Baurecht, Region Süd wurde als sonstiger 

Träger öffentlicher Belange im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Die Fachstelle hat sich 

nicht geäußert.  
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Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt 

sich kein Handlungsbedarf.  
 
 

67. Landratsamt Miesbach, SG Brandschutz; (Schreiben v. 11.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die Einhaltung und Umsetzung aller baurechtlichen Vorschriften liegt im Zuständigkeitsbereich 

des Bauherrn bzw. seiner Fachplaner und sind im Rahmen der Erstellung des Brandschutznach-

weises zu prüfen und nachzuweisen. Die Anforderungen innerhalb des Geländes bzw. der Gebäude 

(Feuerwehrumfahrung, Flucht- und Rettungswege etc.) sind im Rahmen des Bauvollzugs sicher-

zustellen. Sie sind auf Ebene der Bebauungsplanänderung nicht von Belang.  

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt 

sich kein Handlungsbedarf.   
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68. Bayerisches Landesamt f¿r Denkmalpflege; (Schreiben v. 11.11.2025) 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

keine 

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt 

sich kein Handlungsbedarf.  
 
 

69. Wasserbeschaffungsverband Oberwarngau; (Schreiben v. 10.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Zur Klärung der offenen Punkte nimmt die Gemeinde Warngau rechtzeitig Kontakt mit dem Was-

serbeschaffungsverband Oberwarngau auf.  

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Anmerkungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für den Plan-

entwurf ergibt sich kein Handlungsbedarf.  
 
 

70. Wasserwirtschaftsamt Rosenheim; (Schreiben v. 12.11.2025)  

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Eine hochwasserangepasste Höhenlage des geplanten Gebäudes ist durch den festgesetzten Bezug 

der EG-Fertigfußbodenhöhe auf die Straßenhöhe in der Einfahrt zur Feuerwehr gewährleistet.  

 

Beschluss:  

 

Der vorgebrachte Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für den Planentwurf ergibt sich kein 

Handlungsbedarf.  
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71. Deutsche Telekom GmbH; (Schreiben v. 17.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die im Baugebiet vorhandenen Telekommunikationslinien werden beachtet. Sollte eine Verlegung 

erforderlich werden, so wird diese rechtzeitig beantragt.  

 

Die zu beachtenden Vorschriften bei Baumpflanzungen und das Verbot zum Überbauen von Lei-

tungen ist in den Festsetzungen durch Text unter Punkt 3.5 geregelt.  

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für den Planentwurf ergibt sich 

kein Handlungsbedarf.  
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72. Amt f¿r Ernªhrung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen; (Schreiben v. 28.11.2025) 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die Festsetzungen durch Text werden um folgenden Hinweis ergänzt: ĂAnfahrtswege zu den land-

wirtschaftlichen Flächen müssen in der Bauphase sowie danach für den landwirtschaftlichen Ver-

kehr ohne Beeinträchtigung befahrbar sein. Es wird darauf hingewiesen, dass von den Flächen 

auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung von Lärm-, Staub- und Geräuschemissionen 
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auszugehen ist. Unter Umständen können diese auch sonn- und feiertags sowie vor 06:00 Uhr und 

nach 22:00 Uhr auftreten. Diese sind unentgeltlich zu dulden.ñ 

 

Beschluss:  

 

Entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung werden die Planunterlagen redaktionell ange-

passt. Im Übrigen bleibt der Planentwurf unverändert, die Äußerung wird dahingehend zur Kennt-

nis genommen.  
 

 
73. Landratsamt Miesbach, SG StraÇenverkehr; (Schreiben v. 27.11.2025) 

 
Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Auf den Sachverhalt und die Beschlusslage zur Stellungnahme der Polizeiinspektion Holzkirchen 

vom 31.10.2025 wird verwiesen.  

 

Beschluss:  

 

Die Bedenken und Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Für den Planentwurf ergibt 

sich kein Handlungsbedarf.  
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74. Landratsamt Miesbach, SG Immissionsschutz; (Schreiben v. 14.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Immissionsschutzes keine erheblichen Ein-

wände bestehen.  

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Anmerkungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für den Plan-

entwurf ergibt sich kein Handlungsbedarf.  
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75. Landratsamt Miesbach, SG Gesundheitswesen; (Schreiben v. 03.12.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die aufgeführten Punkte in der Stellungnahme des Landratsamtes Miesbach, SG Gesundheitswe-

sen, werden bzw. wurden wie folgt beachtet: 

¶ Trennung der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer durch die Schaffung von getrennten An-

fahrtsmºglichkeiten  

¶ Schaffung von verschatteten Zonen durch Festsetzung bzw. Pflanzung von Laubbªumen etc.  

¶ Untersuchung auf Kampfmittel im Baubereich mit entsprechender Berªumung  

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Anmerkungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für den Plan-

entwurf ergibt sich kein Handlungsbedarf.  
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C) Allgemeine Planfortschreibung  

 

Bezugnehmend auf den gefassten Billigungs- und Auslegungsbeschluss vom 14.10.2025 (TOP 

5) wurde der Geltungsbereich hinsichtlich Feuerwehrhaus/Pumptrack entsprechend angepasst.  

 

 

D)  Satzungsbeschluss 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat beschlieÇt die 1.  nderung des Bebauungsplans Nr. 26 ĂKiGa-Hortñ des Pla-

nungsbüros werkbureau_Architekten & Stadtplaner Ludwig Hohenreiter + Andreas Kohwagner, 

München, in der Fassung vom 29.09.2025 einschließlich Begründung sowie der heute beschlos-

senen redaktionellen Änderungen als Satzung.  

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 15  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt:   

 

 

 

 

 

Antrag zur Geschäftsordnung durch GRM Max Bauer auf Änderung der Reihenfolge der TOP`s:  

 

TOP 7 (24. Änderung des Flächennutzungsplans Warngau im Bereich des Ortsteils Einhaus; Be-

handlung der eingegangenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB ï Billi-

gungs- und Auslegungsbeschluss) soll auf TOP 14 verschoben werden, um die zeitliche Abfolge 

für die betreffenden Besucher zu verkürzen. Ein Fortführen mit den Bauanträgen ist somit mög-

lich.  

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 15  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



öffentliche Sitzung des Gemeinderates Blatt 45 

 am 10.02.2026 

 
  
  

Top 7 Vollzug der Baugesetze; Bauantrag zum Neubau einer landwirtschaftlichen Ma-

schinenhalle in 83627 Warngau, Bernloh 1, auf Fl.Nr. 1180/4 der Gemarkung 

Wall  

Vorlage: 2026/0511 

 

Sachverhalt:  

 

Gem. Art. 49 GO (Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung ) nahm GRM Max Bauer an der 

Beratung und Abstimmung nicht teil.  

 

Der Antragsteller plant den Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in 83627 Warn-

gau, Bernloh 1, auf Fl.Nr. 1180/4 der Gemarkung Wall. 

 

Das Grundstück befindet sich laut der Darstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Warngau im Außenbereich. Demnach hat die baurechtliche Beurteilung nach § 35 BauGB zu er-

folgen. Das gesamte Baugrundst¿ck befindet sich im Landschaftsschutzgebiet ĂEgartenlandschaft 

um Miesbachñ. 

 

Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 

die Erschließung gesichert ist und wenn es einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient 

und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein privilegiertes Bauvorhaben im Sinne von § 

35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt nicht vor, da der Flä-

chennutzungsplan das Areal als landwirtschaftliche Fläche ausweist und die Erschließung gesi-

chert ist. 

 

Eine Privilegierung des Antragstellers gemäß § 201 BauGB (Landwirtschaft) ist erkennbar. Der 

Antragsteller ist aktiver Landwirt. Die finale Prüfung hat jedoch durch die Fachbehörde zu erfol-

gen. 

 

Die Maschinenhalle wird mit den Außenmaßen von 42,00 m x 16,00 m beantragt. Das beantragte 

Bauvorhaben wird mit einer Gesamthöhe von 7,97 m errichtet. Die Dachneigung beträgt 20° bei 

einem herkömmlichen Satteldach. Die Maschinenhalle wird in 6 Felder aufgeteilt, wobei das 6. 

Feld als Maschinenwerkstatt verwendet wird. Bei der Werkstatt werden 2 Fenster eingebaut. Die 

Halle erhält ansonsten keine Öffnungen. 

 

Die Versorgung mit Trinkwasser ist nach Auskunft des Wasserbeschaffungsverbandes Bernloh ï 

Einhaus gesichert. Sollte Trinkwasser in der Maschinenhalle nötig sein, ist zwingend Kontakt mit 

dem WBV aufzunehmen. 

 

Aussagen zur Löschwasserversorgung im obigen Antrag auf Baugenehmigung liegen nicht vor. 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Warngau stimmt dem Bauvorhaben gemäß dem vorgelegten Plan 

vom 19.12.2025 der Zimmerei Schiller, Miesbach 

zu. Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. 
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Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 14  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt: 1 GRM Max Bauer 

 

 

Top 8 Vollzug der Baugesetze; Bauantrag zur energetischen Sanierung mit Ausbau des 

Dachgeschosses und Nutzungsänderung zu 3 Wohneinheiten auf Fl.Nr. 2069 der 

Gemarkung Warngau, Reitham 12 

Vorlage: 2026/0512 

 

Sachverhalt: 

 

Der Antragsteller beabsichtigt das Dachgeschoss des bestehenden Wohnhauses in Reitham 12, 

83627 Warngau; Fl.Nr. 2069 Gem. Warngau, zu erneuern, energetisch zu sanieren und als Wohn-

raum umzunutzen. 

Dazu ist vorgesehen, das Wohnhaus bis zur Decke über dem OG abzubrechen und in Holzbau-

weise nach aktuellen Energiestandard neu zu errichten. Die Höhe und Abmessung des Gebäudes 

bleiben dabei unverändert. Ausschließlich die Dachfenster und die zwei Fenstertüren auf der Ost-

seite verändern die Ansichten. Im DG soll dabei eine eigenständige Wohnung entstehen. Der Zu-

gang zur DG-Wohnung ist über eine auf der Südseite angeordneten, neuen Stahlaußentreppe ge-

plant, die direkt an den bestehenden Balkon anschließt. Im Obergeschoss erfolgt der Zugang weiter 

über einen innenliegenden Treppenraum. Das bestehende Wohnhaus wird in diesem Bereich um 

4,00 m erweitert. 

 

Des Weiteren soll die derzeit bestehende Wohneinheit im Erdgeschoss und Obergeschoss in zwei 

Wohneinheiten aufgeteilt werden. Die erste Wohneinheit ist dabei wie im Bestand über die Ein-

gangstüre auf der Ostseite zugängig. Der Zugang zur weiteren Wohneinheit im OG erfolgt eben-

falls über die geplante Außentreppe. Die Ansichten des bestehenden Wohnteils bleiben unverän-

dert. Ausschließlich die Außentreppe, die Eingangstüre im OG auf der Südseite in den neuen Trep-

penraum und ein neues Fenster auf der Nordseite werden ergänzt. Der restliche landwirtschaftliche 

Gebäudeteil bleibt unverändert. Die Außentreppe wird entlang der Gebäudesüdseite vom EG zum 

OG errichtet. Aufgrund dessen, dass nur eine eingeschossige Außentreppe errichtet wird, und diese 

direkt in den bestehenden Balkon integriert wird, fügt sich diese nach Ansicht der Verwaltung gut 

in das vorhandene Bauvorhaben ein. Die Außentreppe wird in Stahl errichtet. 

 

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 19 ĂReit-

hamñ, der als Art der Nutzung Dorfgebiet - MD vorsieht. 

 

Die erforderliche Anzahl der Stellplätze (2 Stellplätze / WE) ist durch Nachweis erbracht. 

Gemäß Punkt 7.4 der gemeindlichen Ortsgestaltungssatzung sind die Dachfenster untereinander 

mit gleichem Abstand zu Traufe und First anzuordnen.  

Ein entsprechender Antrag auf Abweichung durch den Antragsteller liegt bereits vor. Die Dach-

flächenfenster sind nicht im gleichen Abstand zu Traufe und First angeordnet, da dort genau die 

Mittelpfette wie im Bestand verlaufen soll. Die Anordnung erfolgt deshalb direkt oberhalb bzw. 

unterhalb der Mittelpfette. 
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Die Entwässerung wurde durch einen Entwässerungsplan des Ingenieurbüros Färber, Holzkir-

chen, vom Juli 2025 nachgewiesen. 

 

Die Versorgung mit Trinkwasser ist nach Auskunft der Wasserversorgung Reitham gesichert. 

 

Angaben zum Brandschutz (Nachweis) sind im vorliegenden Antrag auf Baugenehmigung nicht 

ersichtlich. 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Warngau stimmt dem Bauvorhaben gemäß dem vorgelegten Plan 

vom 27.10.2025 des Architekturbüros Leserer, Waakirchen zu.  

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. 

 

Gleichzeit wird der beantragten Abweichung von der gemeindlichen Gestaltungssatzung bzgl. 

Punkt 7.4 (Anordnung Dachflächenfenster) zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15   

Ja-Stimmen: 15   

Nein-Stimmen: 0   

Persönlich beteiligt:    

 

 

Top 9 Vollzug der Baugesetze: Ersatzbau für die bestehenden Betriebsgebäude mit An-

bau eines Lagers und zweier Garagen auf Fl.Nr. 366 der Gemarkung Wall, 

Markhaus 1 

Vorlage: 2026/0513 

 

Sachverhalt: 

 

Die bestehenden Lagerräume und Garagen im westlichen Teil des Anwesens sind in einem sehr 

desolaten Zustand und sollen ersetzt werden. Es soll eine weitere Garage in das Gebäude integriert 

werden. 

 

Ebenfalls soll die bestehende Auffahrt in die Tenne eingehaust werden. Durch die gesamte Bau-

maßnahme entstehen sinnvollere Räume, die insbesondere für die Lagerung benötigt werden. 

 

Der Hauptbaukörper ist besser erkennbar und die gesamten Traufen verlaufen in einer Höhe. 

 

Im gesamten Querbau sind massive Feuchte- und Frostschäden sichtbar. Das Mauerwerk zeigt 

eine durchgehende Durchfeuchtung auf, wodurch bereits großflächig Moosbewuchs entstanden 

ist. Zusätzlich sind stellenweise Salpeterausblühungen zu erkennen, welche eindeutige Hinweise 

auf ein lang bestehendes Feuchteproblem bzw. auf kapillare Durchfeuchtung sind. Die Frostschä-

den äußern sich in Form von abgeplatzten Oberflächen, Risse und absandeten Steinen, welche die 

Tragfähigkeit einzelner Wandbereiche bereits merklich reduziert haben.  
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Ein Abriss des bestehenden Baukörpers ist zwingend notwendig. Sowohl die baulichen Zu-

standsanalysen als auch wirtschaftliche und betriebliche Überlegungen kommen übereinstimmend 

zu dem Ergebnis, dass nur ein Ersatzbau eine sichere, dauerhafte und funktional zeitgemäße Lö-

sung bietet. Der Neubau ermöglicht nicht nur die Behebung aller bestehenden Mängel, sondern 

schafft gleichzeitig die räumlichen Voraussetzungen für einen zukunftsfähigen und effizienten Be-

trieb. 

 

Im Untergeschoss finden keine Umbaumaßnahmen statt.  

Die Ableitung des Oberflächenwassers und die gesamte Schmutzwasserentsorgung werden nicht 

verändert. 

Die Dachneigung, DN 20° (Bestand) wird nicht verändert. 

 

Die Baumaßnahme erfordert insgesamt 16 Stellplätze. Die Parkplätze für das Gewerbe werden 

nördlich und westlich des Gebäudes angeordnet. Die beiden Stellplätze für die bestehende 

Wohneinheit werden an der nördlichen Grenze angeordnet. Vor dem bestehenden Laden befinden 

sich südlich 4 Kundenparkplätze. Somit stehen auf dem Grundstück, Fl.Nr. 366 Gem. Wall gesamt 

18 Stellplätze zur Verfügung und werden auf diesem nachgewiesen (Nachweis liegt vor!) 

 

Das Anwesen befindet sich im Außenbereich der Gemeinde Warngau. Das AELF wurde bereits 

beteiligt, um eine entsprechende Einschätzung zu erhalten.  

Von Seiten der Gemeinde werden wir den Ersatzbau entsprechend § 35 Abs. 2 BauGB als sonsti-

ges Vorhaben werten, zumal die vorherigen Anträge auf Baugenehmigung ebenfalls so beschieden 

wurden. 

 

Das Bestandsgebäude ist bereits mit Trinkwasser erschlossen. Eine Erhöhung des Trinkwasserbe-

darfs ist schriftlich beim Wasserbeschaffungsverband Wall zu beantragen. 

Für die beantragte Erweiterung sind die Anschlussgebühren vom Antragsteller vollumfänglich zu 

übernehmen. Dafür ist nach Fertigstellung der Baumaßnahme eine Berechnung des umbauten Rau-

mes des Bestandes und des Neu-/Ersatzbaues vorzulegen. 

Im Vorfeld ist Kontakt mit dem WBV Wall aufzunehmen.  

 

Aussagen zur Löschwasserbeseitigung wurden in den vorgelegten Unterlagen nicht getroffen. 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Warngau stimmt dem Ersatzbau für die bestehenden Betriebsge-

bäude mit Anbau eines Lagers und zweier Garagen gemäß den vorgelegten Plänen vom 

19.12.2025 des Architekturbüro Mahr, Miesbach zu. Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 

BauGB wird erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 15  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt:   



öffentliche Sitzung des Gemeinderates Blatt 49 

 am 10.02.2026 

 
  
  

Top 10 Vollzug der Baugesetze; Bauantrag zum Neubau eines Milchviehlaufstalles in 

83627 Warngau ï Wall, Kirchweger 2, Fl.Nrn. 53, 57 der Gemarkung Wall 

Vorlage: 2026/0514 

 

Sachverhalt: 

 

Die Antragstellerin plant den Neubau eines Milchviehstalles in 83627 Warngau ï Wall, Kirch-

weger 2, auf Fl.Nrn. 53, 57 der Gemarkung Wall. 

 

Das Grundstück befindet sich laut der Darstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Warngau im Außenbereich. Demnach hat die baurechtliche Beurteilung nach § 35 BauGB zu er-

folgen. Das gesamte Baugrundst¿ck befindet sich im Landschaftsschutzgebiet ĂEgartenlandschaft 

um Miesbachñ. 

 

Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 

die Erschließung gesichert ist und wenn es einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient 

und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein privilegiertes Bauvorhaben im Sinne von § 

35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt nicht vor, da der Flä-

chennutzungsplan das Areal als landwirtschaftliche Fläche ausweist und die Erschließung gesi-

chert ist. 

 

Eine Privilegierung der Antragstellerin gemäß § 201 BauGB (Landwirtschaft) ist erkennbar. Die 

Antragstellerin ist aktive Landwirtin im Nebenbetrieb. Die finale Prüfung erfolgt jedoch durch die 

Fachbehörde. 

 

Die Antragstellerin plant den Neubau eines Milchviehstalles samt Güllegrube. Aktuell wird ein 

kleiner Biomilchviehbetrieb im Nebenerwerb betrieben. Im Sommer sind die Tiere bei entspre-

chender Witterung auf der Weide, im Winter unter Anbindehaltung im Stall. Die Anbindehaltung 

ist jedoch nicht mehr zeitgemäß und tierwohlrechtlich sehr umstritten. Aufgrund dessen wird diese 

bauliche Maßnahme beantragt, um die Zukunftsfähigkeit dieser Landwirtschaft zu sichern. 

 

Es wurden mehrere Möglichkeiten für einen Umbau, Anbau sowie Neubau diskutiert, wobei sich 

die Antragstellerin für einen Neubau entschlossen hat. Ein Umbau bzw. Anbau wäre mit einem 

enormen Aufwand verbunden, wobei das gesamte Tierwohl im Bestand wesentliche Nachteile er-

fahren würde. Aufgrund dieser Tatsache wird vorliegender Neubau eines Milchviehlaufstalles be-

antragt. 

 

Im vorgelegten Antrag ist erkennbar, dass das neue Gebäude aufgrund der abgestuften Bauweise 

und der anschließenden Begrünung sehr gut in das Landschaftsbild einfügt. Durch den Neubau ist 

erkennbar, dass die Tiere enorm viel Luft, Licht und Bewegungsfreiheit erhalten. Begrünungsplan 

liegt dem Antrag ebenfalls bei. 

 

Der Milchviehstall wird mit den Außenmaßen von 30,00 m x 20,20 m beantragt. Gleichzeitig be-

finden sich im vorderen Bereich (mittig angeordnet) mehrere Funktionsräume. 

Die Dachneigung beträgt 22° bei einem herkömmlichen Satteldach. Die Gesamthöhe wird mit 9,09 

m angegeben. 
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Die Versorgung mit Trinkwasser ist nach Auskunft des Wasserbeschaffungsverbandes Wall gesi-

chert. Der maximale Leitungsquerschnitt bei Anschluss an die Hauptleitung beträgt DN 32 (PE 

40). Die benötigte Wassermenge ist beim WBV Wall zwingend zu beantragen. 

Alle Kosten für den neuen Wasseranschluss müssen vollständig vom Antragsteller übernommen 

werden. Die Hauptleitung ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite situiert.  

 

Für das Bauvorhaben sind Anschlussgebühren fällig, die vom Antragsteller vollumfänglich über-

nommen werden müssen. Dafür ist nach Fertigstellung des Bauvorhabens eine Berechnung des 

umbauten Raumes vorzulegen. 

 

Aussagen zur Löschwasserversorgung im obigen Antrag auf Baugenehmigung liegen nicht vor. 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Warngau stimmt dem Bauvorhaben gemäß dem vorgelegten Plan 

in der Fassung vom 01.12.2025 des Planungsbüros landplan.bayern, Maithenbeth, zu.  

 

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 15  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt:   

 

 

Top 11 Vollzug der Baugesetze; Bauantrag zum Neubau einer Güllegrube mit Decke in 

83627 Warngau ï Wall, Kirchweger 2, Fl.Nrn. 53, 57 der Gemarkung Wall 

Vorlage: 2026/0515 

 

Sachverhalt: 

 

Die Antragstellerin plant den Neubau einer Güllegrube in 83627 Warngau ï Wall, Kirchweger 2, 

auf Fl.Nrn. 53, 57 der Gemarkung Wall. 

 

Das Grundstück befindet sich laut der Darstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Warngau im Außenbereich. Demnach hat die baurechtliche Beurteilung nach § 35 BauGB zu er-

folgen. Das gesamte Baugrundst¿ck befindet sich im Landschaftsschutzgebiet ĂEgartenlandschaft 

um Miesbachñ. 

 

Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 

die Erschließung gesichert ist und wenn es einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient 

und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein privilegiertes Bauvorhaben im Sinne von § 

35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt nicht vor, da der Flä-

chennutzungsplan das Areal als landwirtschaftliche Fläche ausweist und die Erschließung gesi-

chert ist. 
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Eine Privilegierung des Antragstellers gemäß § 201 BauGB (Landwirtschaft) ist erkennbar. Die 

Antragstellerin ist aktive Landwirtin im Nebenbetrieb. Die finale Prüfung erfolgt jedoch durch die 

Fachbehörde. 

 

Auf dem Betrieb sind zwei Güllegruben vorhanden. Jedoch genügen diese nicht für den beantrag-

ten Stallneubau. Nach den gesetzlichen Bestimmungen reichen diese beiden Gruben nicht aus. Um 

jedoch weiterhin zu optimalen Zeitpunkten/Bedingungen Gülle auszubringen, ist ebenfalls ein 

neue Güllegrube mit Decke nötig. Diese wird mit einer befahrbaren Decke versehen, um keine 

weiteren Emissionen zu verursachen.  

 

Die Güllegrube wird als geschlossener Tiefbehälter errichtet. Die nutzbare Höhe wird mit 3,80 m 

angegeben. Mittig wird ein Betonpfeiler angeordnet, um die Überfahrbarkeit zu gewährleisten. 

Die Grube wird im vorderen Bereich des Neubaus des Milchviehstalles angeordnet.  

 

Die Verbindung zwischen Güllegrube und Neubau Milchviehstall (vorheriger Bauantrag) erfolgt 

über eine unterirdische Gülleleitung, DN 500. 

 

Aussagen zur Löschwasserversorgung im obigen Antrag auf Baugenehmigung liegen nicht vor. 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Warngau stimmt dem Bauvorhaben gemäß dem vorgelegten Plan 

in der Fassung vom 01.12.2025 des Planungsbüros landplan.bayern, Maithenbeth, zu.  

 

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 15  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt:   

 

 

Top 12 Vollzug der Baugesetze: Bauantrag zum Neubau eines Quergiebels zur Schaf-

fung eines Kinderzimmers in einem Mehrgenerationenhaus auf Fl.Nr. 2694 der 

Gemarkung Warngau, Lochham 8a 

Vorlage: 2026/0516 

 

Sachverhalt: 

 

Der Antragsteller beabsichtigt den Neubau eines Quergiebels zur Schaffung eines Kinderzimmers 

in einem Mehrgenerationenhaus. 

 

Das Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB in 

einem Gebiet ohne Bebauungsplan. Das Bauvorhaben ist planungsrechtlich zulässig, wenn es sich 
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nach Art und Maß der Bebauung in die nähere Umgebung einfügt. Die Eigenart der näheren Um-

gebung ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Warngau als Dorfgebiet ï MD festgesetzt. 

 

Gemäß der Gestaltungssatzung der Gemeinde Warngau ist unter Ziffer 1, 1.1 geregelt, dass die 

Gestaltungssatzung der Gemeinde Warngau anzuwenden ist. 

 

Der Bau des Quergiebels wird beantragt, da im OG des Mehrgenerationenhauses dringend ein 

zusätzliches Kinderzimmer benötigt wird.  

 

Gemäß Punkt 7.5 der gemeindlichen Gestaltungssatzung muss sich das Erscheinungsbild des 

Quergiebels dem Hauptbaukörper unterordnen, d. h. der First muss mindestens 50 cm tiefer liegen. 

Dacheindeckung, Material und Farbe des Quergiebels müssen dem Hauptgebäude entsprechen. 

 

Die Dachhaut des Bestandsbaukörpers wird aufgrund der Baumaßnahmen um 35 cm erhöht. Auf-

grund dieser Tatsache entspricht der Neubau des Quergiebels der gemeindlichen Satzung. Der 

Höhenabstand von den in der Satzung genannten 50 cm ist gewährleistet. 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Warngau erteilt das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 

BauGB gemäß dem vorgelegten Plan in der Fassung vom 28.01.2026 (Austauschplanung) des Ar-

chitekturbüros Eglseder, Otterfing. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 15  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt:   

 

 

Top 13 Vollzug der Baugesetze; Bauantrag zum Neubau eines Jungviehstalles mit Gülle-

keller in 83627 Warngau ï Wall, Vorderweidenau 1, auf Fl.Nr. 84 der Gemar-

kung Wall 

Vorlage: 2026/0517 

 

Sachverhalt: 

 

Der Antragsteller plant den Neubau eines Jungviehstalles mit Güllekeller in 83627 Warngau ï 

Wall, Vorderweidenau 1, auf Fl.Nr. 84 der Gemarkung Wall. 

 

Aktuell ist die Nachzucht auf diesem Betriebsstandort in Wall im Sommer auf der Weide und bei 

schlechter Witterung bzw. im Winter im bestehenden Stall in Anbindehaltung untergebracht. 

Diese Handlungsform ist zum Wohle des Tieres und der Arbeitswirtschaftlichkeit nicht mehr zeit-

gemäß. Um die Haltung zukunftsfähig zu gestalten, wird dies durch den beantragten Neubau be-

absichtigt. Der Weideaustrieb ist jedoch nach wie vor geplant. 
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Vor Ort wurde auch der der Umbau bestehender Gebäude intensiv diskutiert, was jedoch aufgrund 

von Tierwohl und praktikablen Argumenten verworfen wurde. Des Weiteren wäre dringend benö-

tigte Lagerfläche für Futtermittel und Maschinen reduziert worden. 

 

Auch aufgrund des planreifen Wasserschutzgebietes ist eine Umbaulösung im Bestand mit einem 

immensen Aufwand verbunden, bzw. so effektiv wie bei einem Neubau nicht möglich. 

 

Der Neubau wird in Holzbauweise erfolgen und sich optisch in die bestehende Hofstelle einfügen. 

Gleichzeitig wird dieser nach aktuellem Stand der Technik und Bauweise errichtet werden. Dies 

wird ebenso durch die Eingrünung und Ausgleichsfläche am Bauvorhaben erreicht (Begrünungs-

plan liegt den Anlagen bei). 

 

Das Grundstück befindet sich laut der Darstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Warngau im Außenbereich. Demnach hat die baurechtliche Beurteilung nach § 35 BauGB zu er-

folgen. Das gesamte Baugrundst¿ck befindet sich im Landschaftsschutzgebiet ĂEgartenlandschaft 

um Miesbachñ. 

 

Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 

die Erschließung gesichert ist und wenn es einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient 

und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein privilegiertes Bauvorhaben im Sinne von § 

35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt nicht vor, da der Flä-

chennutzungsplan das Areal als landwirtschaftliche Fläche ausweist und die Erschließung gesi-

chert ist. 

 

Eine Privilegierung des Antragstellers gemäß § 201 BauGB (Landwirtschaft) ist erkennbar. Die 

finale Prüfung erfolgt jedoch durch die Fachbehörde. 

 

Der Jungviehstall wird mit den Außenmaßen von 17,30 m x 36,10 m beantragt. Das beantragte 

Bauvorhaben wird mit einer Gesamthöhe von 7,665 m errichtet. Die Dachneigung beträgt 18° bei 

einem herkömmlichen Satteldach. 

 

Die Entsorgung (Gülle, Abwasser) erfolgt über die bestehende Güllegrube. Dafür wird eine unter-

irdische Gülleleitung vom Stall zur Bestandsgrube in DN 500 errichtet. 

 

Die Erschließung ist nach Auskunft des WBV Wall gesichert, der maximale Leitungsquerschnitt 

beträgt DN 25 (PE 32); die benötigte Wassermenge ist zwingend beim WBV Wall zu beantragen 

Alle Kosten für den neuen Wasseranschluss sind vom Antragsteller vollständig zu übernehmen.  

 

Die Zuleitung liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Für das Bauvorhaben sind An-

schlussgebühren fällig, die vom Antragsteller vollumfänglich zu übernehmen sind. Dafür ist nach 

Fertigstellung der Baumaßnahme eine Berechnung des umbauten Raumes vorzulegen. 

Im Vorfeld ist zwingend Kontakt mit dem WBV Wall aufzunehmen. 

 

Aussagen zur Löschwasserversorgung im obigen Antrag auf Baugenehmigung liegen nicht vor. 

Im Umkreis von 300 m sind auch keine Hydranten für die Sicherstellung von Löschwasser vor-

handen. 
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Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Warngau stimmt dem Bauvorhaben gemäß dem vorgelegten Plan 

in der Fassung vom 27.11.2025 des Büros Landplan.Bayern, Maithenbeth zu.  

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. 

 

Die durch das Bauvorhaben entstehenden Straßenschäden sind durch den Bauwerber gesamt zu 

beseitigen.  

 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Anwesen in Vorder-/Hinterweidenau laut Mittei-

lung der Telekom mit schnellen Glasfaseranschlüssen ausgestattet werden sollen. Für die Weiter-

leitung der Glasfasersignale soll im Bereich der gemeindlichen Zufahrtsstraße Flur Nr. 95 bzw. 

auf Höhe Vorderweidenau ein neues Schaltgehäuse am nördlichen Fahrbahnrand als Netzverteiler 

errichtet werden. 

Der Telekom Technik GmbH bzw. dem Netzplaner ist bereits darüber informiert, dass für das 

geplante Schaltgehäuse keine gemeindliche Fläche zur Verfügung gestellt werden kann und somit 

auf einer privaten Grundstücksfläche vorgesehen ist.  

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Anwesend: 15  

Ja-Stimmen: 15  

Nein-Stimmen: 0  

Persönlich beteiligt:   

 

 

Top 14 24. Änderung des Flächennutzungsplans Warngau im Bereich des Ortsteils Ein-

haus; Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 und § 4 

Abs. 1 BauGB ï Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

Vorlage: 2026/0510 

 

Sachverhalt: 

 

Auf den Billigungsbeschluss des Gemeinderates vom 11.11.2025 (TOP 7) wird verwiesen.  

 

Die Öffentlichkeit wurde mit Bekanntmachung vom 24.11.2025 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB früh-

zeitig auf die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planunterlagen sowie die Abgabe von Stel-

lungnahmen in der Zeit vom 25.11.2025 bis einschließlich 05.01.2026 informiert.  

 

Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 

25.11.2025 bis einschließlich 05.01.2026 beteiligt.  

 

1. Abwägung 

 

A)  Internetveröffentlichung und öffentliche Auslegung  

 

In der Öffentlichkeit fand das Verfahren geringes Interesse. Stellungnahmen über die im Rahmen 

der Abwägung zu beraten und zu entscheiden wäre, sind folgende eingegangen:  
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Einwender A; (Schreiben v. 15.12.2025)  
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Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Der vorhandene Baubestand im Bereich der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Daxer ist 

bauplanungsrechtlich als Baubestand im Außenbereich zu bewerten. Durch eine Darstellung von 

Bauflächen im Flächennutzungsplan wird grundsätzlich kein Innenbereich gem. § 34 BauGB be-

gründet. Ein Siedlungszusammenhang mit dem Siedlungsschwerpunkt Einhaus von städtebauli-

chem Gewicht ist nicht erkennbar. Über eine geringfügige Erweiterung des Geltungsbereichs der 

24. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich der Anwesen Einhaus 12, Einhaus 12a kann 

jedoch diskutiert werden. Folgender Vorschlag liegt dem Gemeinderat für eine weiterführende 

Betrachtung und Diskussion vor (rote Linie = möglicher Erweiterungsbereich des Geltungsbe-

reichs der 24. FNP-Änderung):  
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Beschluss: 

 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Der geringfügigen Erweiterung des Geltungs-

bereichs der 24. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich südlich der Gemeindeverbin-

dungsstraße in Richtung Daxer (Einhaus 12, Einhaus 12a) wird zugestimmt.  Die betroffenen Teil-

flächen sollen ebenfalls als Dorfgebiet (MD) ausgewiesen bzw. dargestellt werden und sind im 

Entwurf der Flächennutzungsplanänderung entsprechend zu ergänzen. 
 
 

Einwender B; (Schreiben v. 23.12.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Bei dem Flächennutzungsplan handelt es sich um eine vorbereitende Bauleitplanung (informelles 

Planungsinstrument). Grundsätzlich werden durch die Darstellung von Bauflächen im Flächennut-

zungsplan keine Baugebiete ausgewiesen. Es werden dadurch keine konkreten Vorhaben geneh-

migt oder neue Baurechte begründet. 

 

Besagtes Grundstück befindet sich im Hangbereich östlich der Kreisstraße MB10. 

 

Auf dem Grundstück befinden sich landwirtschaftliche Nebenanlagen (Schuppen / Stadl). 
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Der bislang unbebaute Hangbereich stellt ein wichtiges ortbildprägendes Merkmal von Einhaus 

dar. Eine bauliche Entwicklung in diesem Bereich ist nicht städtebauliches Ziel der Gemeinde. 
 

 

Beschluss: 

 

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. An dem Planungskonzept wird weiterhin festge-

halten, auf eine Darstellung von Bauflächen der ortsbildprägenden Hangbereiche östlich der Kreis-

straße MB10 wird weiterhin verzichtet. Für das Planungskonzept ergibt sich kein Handlungsbe-

darf. 
 
 

Einwender C; (Schreiben v. 04.01.2026) 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Bei dem angesprochenen Zuhaus im Bereich der Flur Nr. 569 Tfl. handelt es sich um einen Neu-

bau. Dieses wurde bislang nicht eingemessen und ist nicht Bestandteil der Digitalen Flurkarte 

(Stand 20.01.2026). Siehe folgenden Auszug aus der Parzellarkarte:  
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Beschluss:  

 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Die Darstellung der Bauflächen ist im Ent-

wurf der Flächennutzungsplanänderung entsprechend zu ergänzen.  
 
 
 

B)  Behörden und Träger öffentlicher Belange (TöB), Sonstige Belange  

 

Folgende TöB haben sich nicht geäußert:  

1.   Immobilien Freistaat Bayern 

2.   Amt f¿r lªndliche Entwicklung 

3.   Autobahndirektion S¿dbayern  

4.   Bundesanstalt f¿r Immobilienaufgaben 

5.   Bayerisches Landesamt f¿r Umwelt 

6.   Dehoga ï Bayerischer Hotel- und Gaststªttenverband 

7.   Bayerische Oberlandbahn GmbH 

8.   Deutsche Bahn AG 

9.   Fraunhofer Gesellschaft zur Fºrderung der angewandten Forschung e.V. 

10.   LbV-Landesbund f¿r Vogel und Naturschutz in Bayern e.V. 

11.   Bayerischer Jugendring ï Kºrperschaft des ºffentlichen Rechts 

12.   Landesjagdverband Bayern e.V.  
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13.   Bayerischer Bauernverband Holzkirchen / Miesbach 

14.   Landesfischereiverband Bayern e.V.   

15.   Bayerisches Landesamt f¿r Denkmalpflege  

16.   Bayernwerk AG Kolbermoor 

17.   Bund Naturschutz in Bayern e.V. ï Kreisgruppe Miesbach  

18.   Deutscher Alpenverein M¿nchen 

19.   ESB Energienetze S¿dbayern GmbH  

20.   Gemeinde Weyarn 

21.   Kath. Kirchenstiftung St. Johann  

22.   Kreishandwerkerschaft Miesbach Bad Tºlz ï Wolfratshausen  

23.   Landratsamt Miesbach, SG Wasserrecht  

24.   Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

25.   Polizei Miesbach 

26.   Regierung von Oberbayern, Brand- und Katastrophenschutz  

27.   Regierung von Oberbayern, SG Planen und Bauen 

28.   RVO Oberbayern / Miesbach 

29.   RVO Oberbayern / M¿nchen 

30.   Stadt Miesbach 

31.   Telefonica Germany GmbH 

32.   Deutsche Telekom GmbH  

33.   Regierung von Oberbayern, Gewerbeaufsichtsamt  

34.   Regierung von Oberbayern, Luftfahrtamt  

35.   Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  

36.   VIVO Warngau  

37.   Vodafone Mobilfunk  

38.   Feuerwehr Warngau 

39.   Feuerwehr Wall 

40.   Wasserbeschaffungsverband Bernloh-Einhaus 

41.   Wasserbeschaffungsverband Oberwarngau  

42.   Wasserbeschaffungsverband Wall 

43.   Wasserbeschaffungsverband Hinterberg   

44.   Wasserbeschaffungsverband Osterwarngau  

45.   Behindertenbeauftragter Landkreis Miesbach  

46.   Gemeindewerke Holzkirchen  

47.   Klªranlage Holzkirchen  

 

Folgende TöB haben keine Einwände:  

48.   Energienetze Bayern GmbH  

49.   Erzdiºzese M¿nchen und Freising 

50.   LbV Miesbach  

51.   Bayernets GmbH  

52.   Gemeinde Gmund 

53.   Gemeinde Valley 

54.   Gemeinde Waakirchen 

55.   Industrie- und Handelskammer f¿r M¿nchen und Oberbayern  
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56.   Landratsamt Miesbach, SG Immissionsschutz  

57.   Markt Holzkirchen  

58.   Polizei Holzkirchen  

59.   Regierung von Oberbayern, Bergamt  

60.   SWM Services GmbH 

61.   Vermessungsamt Miesbach  

62.   Wasserwirtschaftsamt Rosenheim  

63.   Landratsamt Miesbach, SG KreisstraÇen  

64.   Landratsamt Miesbach, SG Stªdtebau 

 

Folgende TöB haben Anregungen vorgebracht: 

 
65. Landratsamt Miesbach, SG Brandschutz; (Schreiben v. 25.11.2025) 
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Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Die Einhaltung und Umsetzung aller baurechtlichen Vorschriften liegt grundsätzlich im Zustän-

digkeitsbereich des Bauherrn bzw. seiner Fachplaner und sind im Rahmen der Erstellung des 

Brandschutznachweises zu prüfen und nachzuweisen. Die Anforderungen innerhalb des Geländes 

bzw. der Gebäude (Feuerwehrumfahrung, Flucht- und Rettungswege etc.) sind im Rahmen des 

Bauvollzugs sicherzustellen. Sie sind auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung nicht von Be-

lang.  

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt 

sich kein Handlungsbedarf.  
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66. Regierung von Oberbayern, Hºhere Landesplanungsbehºrde; (Schreiben v. 26.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass vorliegende Planung den Erfordernissen der Raumordnung 

nicht entgegensteht. 

 

Eine schonende Weiterentwicklung der gewachsenen Siedlungs- und Freiraumstrukturen sowie 

des Ortscharakters von Einhaus entspricht der kommunalen Zielsetzung und ist bei einer Weiter-

entwicklung des Ortsteils zu berücksichtigen.  

 

Die Untere Naturschutzbehörde Miesbach wurde im Verfahren beteiligt, auf den Sachverhalt und 

die entsprechende Beschlusslage wird verwiesen. 

 

Beschluss:  

 

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Planungskonzept ergibt 

sich kein Handlungsbedarf.   
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67. Planungsverband Region Oberland; (Schreiben vom 27.11.2025) 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

keine  

 

Beschluss:  

 

Entsprechend der Stellungnahme der höheren Landesplanungsbehörde vom 26.11.2025 steht die 

vorliegende Planung den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen, auf den Sach-verhalt 

und die entsprechende Beschlusslage wird verwiesen. Für das Planungskonzept ergibt sich kein 

Handlungsbedarf. 
 
 

68. Eisenbahn-Bundesamt; (Schreiben vom 27.11.2025) 

 

 

 


